
Das Schicksal familienloser Kinder
Von Gustav - Mann

aÜas Problem der Rechtsstellung des unehelıchen Kiındes der olks-
gemeıinschaft gehö den schwierigsten Auigaben, VOLT welche die

Gesetzgebung geste ist Das erg1ıbt sıch sowohl au der ethischen, Staats-
und bevölkerungspolitischen Bedeutung, die der gesetzlichen egelung
dieser s+ark 1Ns en eingreiienden rage zukommt, als auch aus der
Unmöglichkeit,; der 1e des Lebens, die sıch aut diesem Gebiet offen-
Dart, in einem Gesetze gerecht werden. Dazu wırd die Diskussion och
dadurch erschwert, Leidenschalit, enußsucht, Mitleı1d, Weltanschau-
un ein lautes Wort mitreden und eine sachliche ehandlung erschweren.
Das erklärt auch die eigentümliche Erscheinung, daß einander wı1iderspre-
chende Vorschläge manchmal die gleiche Begründung erhalten. ährend
einerseits das uneheliche ind als „rassisch nıcht ebenbürtig und tur die
Erhaltung und Höherzüchtung der deutschen Rasse als unerwünscht‘‘ be-
zeichnet wIird, weiıl „uneheliche Verbindungen der ege Verbindungen
des Leichtsinns oder der selbstsüchtigen Ausnützung eines Machtverhält-
nN1isSSES SIN  d‘*® E glaubt Na anderseits gerade uSs bevölkerungspolitischen
Gründen der unehelichen Verbindung das z  ort reden mussen. der
INa  } kommt der „Zwar-aber“-Haltung: Z W: 1st zuzugeben, diıe
Famılie die Urzelle des iSt, aber... Diese Haltung nehmen nach-
räglic Dr. Bechert iın dier Zeitschri1 ‚„‚Deutsches Recht‘““ DA und Dr Picker
1ın der Zeitschri „Das junge Deutschland“‘ 3 ein. Man ergeht sıch hierbel,;,
wenn auch versteckt, zuweiılen 1n sehr individualistischen Gedanken

Die gegenwärtige gesetzliche egelung, wıe sS1e sich 1m Bürgerlichen
Gesetzbuch ndet, ist reformbedüritig. Darüber sınd sich alle_ ein1g, ach
dem geltenden ec hat das uneheliche ind 1m Verhältnis seiner
Mutter un deren Verwandten die rechtliche ellung eines ehelichen
Kındes S 1705), während mit dem unehelichen Vater gesetzliıch nıcht
als verwandt gılt ($ 1589 Abs 2) Der V ater hat die Verpflichtung
Unterhalt des Kindes VOT der Multter un deren Verwandten (S 1709) Der
Unterhaltsanspruch des Kindes reicht biıs ZUF Vollendung des sechzehnten
Lebensjahres: die She der Unterhaltsleistung richtet sıch ach der Le-
bensstellung der Mutter S 1708) Nur für den Kall, daß das ınd ZUuU eıit
der Vollendung des sechzehnten Lebensjahres niolge körperlicher oder

geistiger Gebrechen außerstande ist, sich selbst unterhalten, hat ıhm
der Vater auch uüuber diese eit hiınaus Unterhalt gewähren. Das Ver-
hältnis V ater — Kind 1st demnach ein rein schuldrechtliches, äahrend

1-So die Begründung dem Entwurt Dr Bechert „Dr. Cornelius ın der e1t-
schrift „Deutsches Recht‘“ 1034, 18 H., 443,

» Siehe hierüber Heft der Zeitschrift „Jugendwohl“ 1935, 67
Dr. Picker, Referent 1m Sozjalamt der Reichsjugendführung, Das uneheliche

iınd 1 deutschen ecC in  S „Das jJunge Deutschland“ 1035, 9 H,, 308 If.
Stimmen der Ze1it. 130 1
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der unehelichen Multter dem Beistande des ormundes die Personen-
zusteht. Dem Vormund (Amtsvormund) obliegt diıe Vermögenssorge

un die gesetzliche Vertretung des Kındes Dem verantwortungsbewußten
unehelichen V ater gibt das BGB die Möglichkeit, in den Besiıtz der elter-
lıchen Gewalt kommen 176 Legitimation, Ehelichkeitserklärung und
\option des Kındes oder uUrc. Übertragung der ormundschait

Der Sozlaliısmus hatte durchgesetzt, daß 1in die Reichsverfassung VO

August I919 als Artıkel 12  > der atz auifgenommen wurde: „Den unehe-
lıchen Kindern sind Urc die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen 1Ur
ihre leibliche, seelische un gesellschaftliıche Eintwicklung Zu chaffen w1e
den ehelichen indern.‘‘ Mehrere Gesetzentwürtfe wurden ausgearbeitet und
ebhait diskutiert. Der Deutsche Carıtasverband hatte 1M re 1929 1n
geiner Denkschrift ‚„Grundsätzliches ZUTr Reform des Unehelichenrechtes‘‘
eingehen: ellung g INEN., Diese Vorarbeiten waäaren ber wohl
der Schwierigkeit der regelnden ater1ıe keinem Abschluß gekom-
InNnen. Nun hat VOT Zwel Jahren die VO eichsminister Dr Hans ran
herausgegebene Zeitschrıi ‚„Deutsches Recht‘‘, das Zentralorgan des Bun-
des nationalsozıalistischer deutscher Juristen, einen Gesetzentwurt ZUuU

Unehelichenrech: vorgelegt der VO Dr Bechert un Dr. Cornelius VOCI-

taßt wurde. Dieser Entwurt weiıicht grundsätzliıch VO geltenden eCc ab
un: geht auch weit ber die bisherigen Gesetzentwürtie hınaus. gleic
ıh die Schriftleitung nachträglich als private Arbeit bezeichnete, mu
berücksichtigt werden, daß Dr Bechert heute Leiter des Amtes tür Rechts-
politik der Rechtsabteilung be1i der Reichsleitung der ist und ıhm
1m Wiınter 1933/34 ein Lehrauitrag für germanisches un nordisches Recht

der Universität üunchen erteılt worden ist Dieser Entwurt 111 nıcht
LLUT die rechtliche Gleichstellung des uneheliıchen Kiındes mit dem ehe-
lıchen, sondern uch die des unehelichen Verhältnisses mıit der Ehe CI-

zıelen;: enn die elterliche Gewalt sol1l nıcht mehr einem Vormund un!: der
ınehelichen Mutter, sondern dem uneheliıchen V ater un der unehelichen
Mutter zuerkannt werden. Während der Ehe der Eheirau lediglich die
Personensorge zusteht un uch 1er be1 Meinungsverschiedenheit ZW1-
schen den tern dıie Meıinung des Vaters vorgeht (S 1634 BGB), Sspricht
der eue Entwurt der unehelichen Multter die Vo elterliche Gewalt bis
ZU Feststellung des Vaters Stelle der bisherigen schuldrechtlichen
Lösung trıtt ein familienrechtliches erhältnis zwischen unehelichem Va-
ter und Kınd: das Kınd tragt ien Namen des Vaters und ist iıhm CN-
über erbberechtigt. Die Unterhaltspflicht tur das unehelıiche ind oblıegt
Viater und Multter 1n gleicher Weise und ist weder zeitlich och den Lie1-
Stungen ach begrenzt. Das Vormundschaifitsgerich soll künftig verpflichtet
se1n, VO  - Amts die Vaterschaft festzustellen; die Vormundschat
wiıird beseitigt.

Zu diesem Entwurt außert siıch der Deutsche Caritasverband 1n einer
Denkschrift*, die 1n einer gründlichen Untersuchung nachweiıist,

Heft ; d und I8 des Jahrgangs 10934
Neugestaltung des Unehelichenrechts. Denkschrift des Deutschen Carıtasver-

bandes. Freiburg 1. Br. 1935
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Urc 1ese vorgeschlagene egelung die tatsächliche Lage des unehelichen
Kindes nicht gebessert, 1m Gegenteil wesentlich verschlechtert wird. Dar-
ber hinaus legt die Denkschrift einen in Juristisch exakter Form AaUuS-

gearbeiteten Gesetzentwurt VOTI.,. W em ernstlich eine wirkliche Bes-
SCETUNS der Lage des unehelichen Kindes tun ist, wird an diesem Vor-
schlag nicht vorbeigehen und sich seiner Begründung nıcht verschließen
können. Die Denkschriıft hat auch ın Fac  reisen große Beachtung und
Anerkennung gefunden In kurzer Aufeinanderfolge erschienen Stellung-
nahmen VO deutschgläubiger, nationalsozialıstischer und evangelischer
Seite Die Ludendorff-Verlag erschienene Schrift ‚„Die rechtliche Stel-
lung des unehelıchen Kındes un seiner Eltern‘‘ VO T1IC Siegel 111 aut
dem Entwurf Dr echert- Dr Cornelius eın Unehelichenrecht „auf der
rundlage deutscher Gotteserkenntnis‘‘ aufbauen, übt aber mehreren
wesentlichen Punkten dieses Entwurfes scharte Kritik Die chkunde
verratende Broschüre wırd merkwürdig unsachlich, SsSo S1€E auf die
Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes sprechen kommt:;: S1e
ergeht siıch 1er Nur 1n Auställen die katholische Kirche Der Re-
terent 1m Hauptamt tür Volkswohlfahrt, Dr Hans Dörner, ennt seine
Broschüre: ‚„„Das ec der unenelichen Kinder‘‘ eine kritische Betrach-
tung ZU. geltenden un 900 chaffenden ec SOWI1e Gedanken
einer Neugestaltung. Kr nımmt eine gem  ıgte Haltung dem Vorschlag
Bechert-Cornelius ein, indem sich ZU Grundauffassung bekennt, daß
„der Ausbau der Rechtsstellung des ıunenelichen Kindes ort seine Grenzen
en hat, beginnt, dıe Institution der Ehe gefährden‘“‘‘ war

111 auch das iınd als mıit dem Vater verwandt erklären, chränkt
aber die daraus sıch ergebenden familienrechtlichen Holgerungen edeu-
tend eın Der entralausschuß für die Innere i1SsS10n der Deutschen
Kvangelıschen Kirche nahm ın einer sehr knappen, gediegenen Weise
den Hauptiragen ellung und vertritt mi1it wenigen Abweichungen die
gleichen Forderungen ein Unehelichenrecht Ww1e der Deutsche Carıtas-
verband

Dr Dörner sagt sehr richtig, daß die Behandlung des T hemas praktische
rfahrung VOra  etzt und den Tatsachen des Lebens nıcht vorbeigehen
kann, eine Lösung nden, die nıcht „1N den Sternen geschrieben‘“
steht, sondern dem praktischenen gerecht wiırd., Nun sind in den etzten
Jahren gründliche Vorarbeiten erschienen die die psychologische un wiırt-
schaftliıche Lage des unehelichen Kindes schildern. Von diesen Tatsachen ist
bei en eformvorschlägen auszugehen. Die Untersuchungen, die sich auf

Vgl die eingehende Würdigung des „Nachrichtendienstes‘ des ereins tür
öffentliche un! private Fürsorge, hrsg VO rotf. Dr. Polligkeıit, Brankfurt d. M.,
April 1035, 11’7 Ferner die Besprechung 1n der Zeitschriftt „Sozliale Praxis“,
Heft un! 40, 1935

6 Näheres darüber siehe Zeitschrift „Jugendwohl“ 1935, 231 und Zeitschrift
„Carıtas““, Heft AA und 3y 1936.

Vor allem ind ennen: Annemarie W ulff, Die uneheliche Multter und iıhr
Kind Leipzig 1935; Hıldegard Ki1pp, Die Unehelichkeıit, ıhre psychologische Sıtuation
un Problematik. Leipzig 1033, Ernst entrop, Die unehelichen Kiıinder. Eıine sta-
tistische Untersuchung s  ber iıhre Lage un!: ihr Schicksal. Berlin 1031
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reiches Materijal stützen und unabhängig voneinander on verschiedenen
Seiten ihr ema erangehen, kommen übereinstimmend Zu folgenden
eststellungen, dıe uS der unmittelbaren riahrung iın der praktischen
Arbeiıt bestätigt werden:
; Das uneheliche ın 1st f£fast immer das ungewollte

ınd Daraus rhellt seine besondere Schutzbedüritigkeit. Die erb-
lıchkeitszifie 1Sst er als die der ehelichen Kınder, ebenso die Zahl der
Totgeburten. das uneheliche ind geradezu „eiIn Unglück
für die Mutter‘‘. „Schon ohne das ind wurde cS5 ıhr me1ist schwer eENUß,
sıch Uurc das eben bringen, mit dem Kind werden iıhre eigenen
Lebensaussichten och ungünstiger.“

A Diıe ın der Tatsache der amilienlosigkeı Jlıegende
lIragık und Gefährdung des unehelichen Kındes ann
uch urc die besten gesetzlichen und fürsorgerischen
aßnahmen nıcht völlıg behoben werden. Das ehneliche
ind ist ın eine Kamiıilıie eingebettet. V ater nd Mutter stehen voll ucC
VO  an der 1ege un:! begleiten den Weg 1Ns epDpen. Die Famılıe 1St die
Stätte der Geborgenheit, in der das ind sich eım Die günstige
Atmosphäre für das en des Lebens ist die Liebesverbunden-
eit VO  e} Vater un! Multter un! VO ern un!| ind Diese Urc nıchts

ersetzende gegenseitige Bezogenheit verleiht dem Heim die Wärme, 1ın
der heranreıtendes en gedeiht Dem unehelıchen ind ist solche Ge-
borgenheit vorenthalten: entbehrt des schützenden Daches; wiırd in
einer Famılie immer mehr oder weniger ein Fremdkörper se1n.

Der Begriff „unehelıches Verhältnis‘ umfaßt eıne
annıgfaltigkeit VO Beziecehungen, die einzeln sehr verschie-
dener Beurteilung un! Behandlung edurien Unter uneheliıchem ind
versteht sowohl das voreheliche als das au  reheliche Kin:  O Die
Situation ist wesentlich je nachdem verschieden, ob eS siıch eine VOI-

eheliche Geburt handelt, be1 der die Eltern den ernsten Wiıllen ZUrr Ver-
ehelichung aben, oder ob VO vornhereıin der Gedanke einer eneliıchen
Verbindung VO Vater un! Mutter ausgeschlossen 1St.  ° Die uneheliche
Mutter, die mit rührender Hıngabe für iıhr ind 9 kann nıcht auf dıe
gleiche uie mi1t der Dirne geste werden, die iıhr ınd als unerwünschte
Last ansıeht. Es g1ibt uneheliche Väter ihre Zahl ıSt, wıe die Erfahrung
bestätigt, gering die die Verantwortung tur iıhr ınd spuren un iıhr
nachkommen ; Uun! CS g1ibt solche, die ständig mi1t Anwendung VO Zwangs-
mitteln an ıhre Verpflichtung gegenüber dem iınd erinnert werden
ImMmussen. amentlich Sind aber ZWEEe1 Klassen VO uneneliıchen Kiındern
unterscheiden: solche, die nachträglich helich werden durch Legitimatıion,
Ehelichkeitserklärung oder option also vorübergehend unehelich) und
solche, die dauernd unehelich sind un entweder bei der verheirateten oder
unverheirateten Mutter bleiben oder in eine flegefamıilie bzw. 1in eın KEr-

Die unehelichen Geburten machen über ein Zehntel der Gesamtgeburtenzahl
(1032: I1,8 Prozent).
A. d, 2  .
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ziehungsheim gegeben werden. Die erste Klasse um ungetähr 3 0/o
der unehelichen Kinder. Die zweiıte asse um{faßt, ach zug der inner-
halb der sıeben BeobachtungsjJjahre gestorbenen Kınder, fast “/0 Dem -
ach sche1de mehr als die Hälfte der unehelich Geborenen 1m auie der
Jahre aus 1:

Die Erziehung der nachträglich helich gewordenen er gilt all-
gemeın als normalerweise geordnet. — Es ist das Verdienst VO 1lde-
gard K1pp, daß S1e die entgegengesetzte Vermutung mehrerer utoren
bestätigt und gl Hand sprechender Beispiele e  C Ö t1
dieser famiıliıiären Sıtuation auifzeigt. „Beobachtungen aus für-
sorgerischer zeigen, den mıßhandelten Kindern die Zahl
der vorehelichen, legıtimierten Kinder besonders hoch ist  —  06 „79) Das
Vorhandensein des uneheliıchen Kındes ist einer el VO  3 Fällen der
einzige Beweggrund ZU Heırat der Kıltern; dadurch wird das ınd
gleich Ursache VO  =) pannungen zwischen den ltern Das legitimierte
ınd wiıird hınter den andern Geschwistern zurückgesetzt. Be1 Kıindern, die
erst ach ahren legitimiert werden, kommt die Schwierigkeit des Eın-
lebens hinzu, nachdem S1e gerade 1n den Jahren der größten Einprägsam-
eıit der Multter fern un! eine ewOhnung, weEenn nıcht innere Verbin-
dung die Pflegemutter entstanden ist. Die Situation wiıird och konflikt-
haltıger, WEn das ind in die Stiefvater- oder Stiefmutterfamıili:e ommt.
Wer terner aus Erfahrung die Schwierigkeiten für das Zustandekommen
einer option kennt, der weıß, welches Wagnıis damıt verbunden ist, eın
iınd in eiıne ftremde Famıilie geben, auch wei1ilin diese sehr kinderlieb ist.
Für alle diese ‚‚konfliktauslösenden omente‘‘ bringt Kıpp eine srroße
Anzahl traurıger Beispiele. Und doch ist das Hineinwachsen des Kindes
in eine Famıilie immer och die günstigste Lösung.

Unlösbar wiıird das Problem be1 den dauernd unehelich bleibenden
Kindern. Denn die tatsächliche Familienlosigkeıli dieser
Kınder 1ä3ßt sıch nicht urc eıne amilienrechtliche S t e I-
1lun eheben; die Lage des Kındes würde 1m Gegenteıil dadurch och
mehr erschwert. — Dazu lietern die genannten Untersuchungen eindeutige
Beweise. Diıie Zahl der Ehelichkeitserklärungen Urc den V ater ist VeEeI-

schwinden: gering, obwohl 45 0/0 der Väter dieser Kinder verheiratet sind.
Es mMmussen demnach besondere Umstände vorliegen, S1eE ihre außer-
ehelichen Kinder nicht 1n ihre Kamlıilıie autinehmen und als helich erklären
lassen. Diese Gründe sınd sehr verschiedener. Natur:;: me1ist ohl ist das
Familienleben des Vaters uUurc das Vorhandensein eines außerehelichen
Kindes gefährdet. Es ist er unmöglıch, diesen Vätern die elterliche
Gewalt ber ihre außerehelichen Kinder geben Der Vater hat ın erster

Nach einer Berechnung Vo  3 Hildegard retz  9 diese erfaßt die innerhalb der
ersten sieben Jahre ehelich gewordenen Kınder.

Wenn WITr die unehelichen Kiınder, dıe in diıe Stiefvaterfamilie durch die Ver-
heiratung iıhrer Mutter kommen und den Namen des Stiefvaters erhalten, rechtlich
allerdings unehelich bleiben, 15 der zweıten lasse ın die übernehmen, weiıl
Sie tatsächlich mıiıt der Familie der Mutter dauernd verbunden sınd, dann erhöht
sıch die Zahl der ersten Klasse 211t 41 Prozent, während die der zweiıten Klasse
auf 30 Prozent vermindert wıird (bei Prozent Todesfällen).



204 v294  Y  (iflstav‘ v. Max3n  Linie für seine Fämilie und seine ehélichen Kinder zu sorgen; er>ist dem-  nach der denkbar ungeeignetste Vertreter der Interessen seines außerehe-  lichen Kindes*??, Ein nicht geringer Teil der unehelichen Väter ist noch  minderjährig. Es geht aber nicht an, einem, der selbst noch unter elter-  licher Gewalt steht, die elterliche Gewalt über ein Kind zuzusprechen.  Nur ein geringer Prozentsatz der unehelichen Väter erweist sich als ver-  antwortungsbewußt. Bei 31,2 °% mußte der Vater durch gerichtliches Ur-  teil festgestellt werden. In ı1,6°0 der Fälle war der Vater unbekannt.  Bei wieviel von den 47,3°% der Väter die Anerkennung der Vaterschaft als  Bekenntnis zum Kind zu werten ist oder nur eine „Prozeßvermeidungs-  erklärung‘“ war, läßt sich nicht feststellen. Zu bedenken ist jedenfalls —  und darauf macht Wulff (S. 68) aufmerksam —, daß seit Einführung der  Amtsvormundschaft die Zahl der verpflichteten Väter gestiegen ist. „Je  energischer der Vormund ist, desto eher erhält das Kind einen zur Zahlung  verpflichteten Vater. Schon diese Tatsache sollte bedenklich stimmen.“‘  Bei 38,4°% aller Kinder kommt es zum Prozeß. Dabei spielt nicht nur  Armut die ausschlaggebende Rolle, sondern auch Verantwortungslosigkeit.  „Auch die Erzeuger, die die Vaterschaft anerkannten, sind in der Mehr-  zahl durchaus nicht verantwortungsbewußte Väter, sondern müssen stän-  dig von einem findigen und energischen Vormund überwacht und zur Er-  füllung ihrer Pflichten angehalten werden.‘“ ** Ob dieser Erfahrungen fühlt  sich Wulff verpflichtet, mit allem Nachdruck vor einer Überspannung des  Gedankens zu warnen, das Band zwischen Vater und Kind allgemein enger  zu knüpfen.  ‘  6. Der für das Kind naturgemäße Lebenskreis ist die  Mutter-Kind-Beziehung. 62°% der unehelichen Kinder leben stän-  „Die große Mehrzahl der Mütter gibt  dig mit der Mutter zusammen **  sich die größte Mühe, das Kind ordentlich durchzubringen.... Wir finden  bei den unverheirateten Müttern wahre Heldinnen, die mit größtem Opfer-  mut jede Entbehrung für das Kind tragen. Wir finden aber auch Frauen,  die von eigener Leidenschaft hin und her gerissen sind, in ihrer triebhaften  Liebe zum Kind aber nicht einsehen, daß sie das Kind gefährden‘ (S. 34).  Bei richtiger Würdigung dieser Feststellungen ‘® ist zur Lösung des  Unehelichenproblems an die künftige Neugestaltung des Unehelichen-  rechts zunächst die Forderung zu stellen, daß die Vormundschaft — und  zwar, von Ausnahmefällen abgesehen, geführt von einer dritten Person —  als unentbehrlicher Sf:hutz des unehelichen Kindes bleiben und noch weiter  12 Elisabeth Zillken beleuchtet in einem Aufsatz „Das uneheliche Kind  in der deutschen Volksgemeinschaft“ („Jugendwohl‘“ ı935, ı. H., S. 8ff.) die da-  durch entstehenden Komplikationen.  ı13 Wulff a. a. O. S. 70.  1 Bei den von Wulff untersuchten Kindern sind alle Altersstufen vertreten.  Daraus entsteht die von den oben (zwei Klassen der unehelichen Kinder) mit-  geteilten Ziffern abweichende Zählung.  15 Erich Siegels eingangs erwähnte Schrift glaubt sich über diese Tatsachen  hinwegsetzen zu können, weil die Untersuchungen hierüber „aus der Zeit des  Fremd-Glaubens in unserem Volk und des unter seinem Einfluß entstandenen  Rechtes“ stammen (S. 35).
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Lin  1e für seine Familie un seine ehelichen Kınder sorgen; er ; ist dem-
nach der denkbar ungeeignetste Vertreter der nteressen SEeiINES außerehe-
lichen €es 1} Ein nıcht geringer Teıl der unehelıchen Väter ist och
minderjJährig. KEs geht ber nıcht d einem, der selbst och elter-
liıcher Gewalt steht, die elterliche Gewalt ber eın ınd zuzusprechen.
Nur ein geringer Prozentsatz der unehelichen V äter erweist sıch als VeOCTI-

antwortungsbewußt. Be1 31,2 0/0 mußte der Vater durch gerichtliches Ur-
te1il iestgestellt werden. In 116 0/0 der der Vater unbekannt.
Be1i wieviel VO  } den 47,3 0/0 der Väter die erkennung der Vaterscha: als
Bekenntnis ZU iınd werten ist oder 11UTr eine „ProzeBbvermeidungs-
erklärung‘‘ WarT, 1äßt sich nıiıcht fteststellen Zu edenken 1St jedenfalls
und daraut macht ultf{i 68) autmerksam se1it EKinführung der
Amtsvormundschatt die Zahl der verpflichteten Väter gestiegen ist. Je
energischer der Vormund 1St, desto eher erhält das Kınd einen Zahlung
verpflichteten V ater on diese Tatsache sollte bedenklich stimmen.‘
Be1 38,4 0/0 er Kiınder kommt ZUuU Prozeß. €e1 spielt nıcht 1Ur

Armut die ausschlaggebende (0]  ©: sondern uch Verantwortungslosigkeit.
„Auch dıie Erzeuger, die die Vaterschait anerkannten, sind in dier Mehr-
zahl durchaus nıcht verantwortungsbewußte Väter, sondern mussen stan-
dig VO einem findigen un:! energischen V ormund überwacht un KEr-
iüllung ihrer ıchten angehalten werden.‘“ dieser Erfahrungen tuhlt
sıch Wulft verpflichtet, mit lem Nachdruck VOTLr einer Überspannung des
edankens nNen, das and zwischen Vater un Kınd allgemeın

knüpien d

Der tüur das iınd naturgemäße Lebenskreis ist dıe
M e 1gl C hun 62 0/0 der uneheliıchen Kinder en stan-

„„Die große ehrzahl der Mutter g1ibtdig mit der Mutter ZUuUuSammimen
siıch die größte Mühe, das Kınd ordentlıch durchzubringen Wır en
be1 den unverheirateten Müttern wahre Heldinnen, die miı1ıt größtem pier-
mMut jede Entbehrung für das ınd tragen. Wır en ber uch Frauen,
die VO eigener Leidenschafit hın un: her gerissen Sind, 1n ihrer trıe  aiten
1€e€ U1n ind aber nıcht einsehen, daß S1€e das iınd gefährden‘‘ 24)

Bei richtiger ürdıgung dieser Feststellungen ist Lösung des
Unehelichenproblems die künitige Neugestaltung des Unehelichen-
rechts zunaäachst die Forderung stellen, daß die V ormundschaft un:!
ZWal, VO  $ usnahmetällen abgesehen, geführt VO  — einer drıtten Person
als unentbehrlicher Sf:hutz des unehelichen Kındes bleiben un: och weiter

lıs 11k beleuchtet einem Aufsatz „Das uneheliche Kınd
ıin der deutschen Volksgemeinschafit‘“ („Jugendwohl“ 1035, L, H., 8 ff.) die da-
durch entstehenden Komplikationen.

Wul  e d, d.,
Be1 den VO  =) ulif untersuchten Kındern sind alle Altersstufen vertreten.

Daraus entsteht die VOo  w} den oben (zwei Klassen der unehelichen nder) mit-
geteilten Zıiffern abweichende Zählung.

Erich Siegels eingangs erwähnte Schriftft glaubt sich über diese Tatsachen
hinwegsetzen können, weiıl die Untersuchungen hierüber „qdus der eıt des
remd-Glaubens 1n unserem olk un! des uıunter seinem Einfluß entstandenen
Rechtes‘“ Stammen 35)
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ausgebaut werden muß Es ist prüien, ob nıcht die Amtsvormundschait
durch staärkere Heranzıehung des Vormundschaitswesens dier freien Lie-
bestätigkeit die Unterstützung der unehelichen Yutter 1 der Personen-

intensiver urchführen ann. Herner mußte geprülit werden, obD nıicht
he1 Eingliederung des unehelichen Kindes ın eine Hamılie Urc Legitima-
tion, Ehelichkeitserklärung und option VO einer plötzlichen Auihebung
der ormundschait abgesehen und 1LUTr ma.  1C dıie Aufsichtsiührung
des V ormundes beseitigt werden soll

Als zweıte Forderung muß der rage, ob künitig famıiılienrechtliche
Beziıehungien zwıschen V ater und ind geschaffen werden sollen, mi1t
Nachdruck der Grundsatz herausgestell werden: Erst ichten, dann
Rechte! Wer nıcht bereit ist, ichten übernehmen, dem können Rechte
nicht zugestanden werden. Denn Rechte werden dem Menschen 1Ur eI1I-

lıehen, damıt seine ichten ertullen kann Es ist daher grundsätzlıch
veriehlt, Wein INa  } dem unehelichen Vater Eilternrechte einräumen will,

ıhn dadurch erst ZUTrC riüllung seiner ichten bereit machen.
äahrend der eneliche Viater Urc die ründung einer Famıilıe aut Lebens-
zeıt die große Verantwortung übernimmt, tüur seine Famılie SOTSCNH,
ihm also_ von vornhereın Rechte ber das ind zustehen, hat der unehe-
1C. Vater seine Verantwortung gegenüber dem inde uts schwerste VOCI -

letzt, we:1l dem 1nN!' das, wWas ZUr gesunden Entwicklung benötigt,
vorenthält. Sehr reftend führt die Denkschriit des Deutschen Caritas-
verbandes azu aus: „Elternschaft 1St mehr als der biologische Er{folg des
eugungsaktes, mehr als die Zeugung eines auglıngs, der weder 1010-
gisch, och geist1ig, och sozıal etwas Abgeschlossenes, Fertiges 1st.  66
nNSpruc autf en Ehrentitel „Vater‘ hat UT, wWwWer uch die Verantwortung
iuür dıe Erziehung un Bıldung des Kıindes, für die Vermittlung des gel-

eriullen
stigen rbgutes tragt und es tUut, wWwWas notwendig ıst, diese Auigabe

Der Erzeuger eines unehelıiıchen Kındes, der sıch VO  3 seinem iınd WCQ-
leugnet, der erst Urc Gerichtsurteil als V ater festgestell wird, und der
ZUTr rfüllung seiner Pflichten das ınd ständiıg angehalten werden
muß, ist nıcht würdig, ihm Rechte ber das Kınd verlıehen werden.
Dem verantwortungsbewußten unehelichen V ater dagegen, der seine
Pfliichten gegienüber dem 1n treu r{fullt un das die Geborgenhe1
1ın seiner Famlilie betrogene iınd ach räften entschädigen bemüht 1St,
können Rechte ber das iınd eingeraumt werden. aCcC. seinen Fehl-
trıtt dadurch UT, daß die Multter des Kındes heiratet und dem ıbal
nachträglich eın Heim bereıtet, dann erhält ohne weiteres die Vo
elterliche Gewalt Nimmt das außerhal seiner Ehe ind in
seine Hamıilıe auf, annn ihm en die elterliche EW erteiılt
werden. Das iınd gilt dann als eheliches iınd Da aber cdhe Mutter-Kind-
Beziehungen naturgemäß stärker Sind, annn eine solche egelungz 1Ur

mıi1t Einverständnis der Mutter getroffen werden. Jedoch eine Aufteilung
der eiterlichen ECW. zwischen dem unehelichen V ater un der unehe-
lıchen Mutltter, die einander nıcht heiraten onnen oder nıcht heiraten
wollen, bedeutet tür das ind eın Unglück. Im ersten all wiıird das -  u
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erlaubte Verhältnis weiıter gefördert, ja geradezu sanktıioniert, 1m andern
all ist der TUN! des Nichtheiratens in den allermeısten Fällen eine PEeT-
sönlıche Antipathıie. Das uneheliche Kind, das ehin schon in seiner
gesunden Entwicklung stark beeinträchtigt 1St, würde also och azu das
trauriıge Los der Kınder aus geschiedenen hen teilen mussen.

Liegen die Verhältnisse S daß die dauernde Eingliederung eines Kindes
eine Famiuilie wünschenswert scheint, sSo fernerhin die Ehelichkeits-

erklärung SOWwIl1e die Namenserteilung Urc. den Stiefvater nicht als
„Gnadenakt‘“ der Justizverwaltungen w1e€e bisher gewährt werden, vielmehr
ist der Entscheid ın das pflichtgemäße Ermessen des Vormundschatits-
gerichtes egen, das nach dem Wohl des Kindes seine Entscheidung
treffen hat uch die Möglıchkeit der Namensänderung ist erleichtern.
Eine allgemeine egelung jedoch, das ind den Namen des Vaters
tragie, wird tür das 1ind keine Wohltat se1in. In en Fällen, in denen
Prozesse der V aterschait geführt werden mussen, dıe sich nıicht
selten ber J erstrecken, würde das iınd zuerst den Namen der
Mutter tragen und spater den Namen des V aters aiur eintauschen. Ble1ibt
aber das ınd be1 der Multter oder 1n der mütterlichen Famailie, dann wiıird
es gewöOhnlıc nıcht angebracht se1in, das ind einen andern Namen
ra  e Desgleichen nıcht 1n den meıisten Källen, 1ın denen der Erzeuger
seine ichten nıcht oder 1LUFr SCHIieC. rfüullt Mancher heranreitende
Jugendliche erlebt das Fehlen des V aternamen als eın ungerechtes Vor-
enthalten: deshalb wird INa  @} uch 1er ehnbare Bestimmungen ordern
mussen, welche die Möglichkeit der Namenserteilung UuUrc den Vater
vorsehen, Ja ın gewissen en erzwıingen können.

Im Unterhaltsrecht würde das uneheliche iınd Urc. eine famıiılienrecht-
1C Gestaltung ebentalls beeinträchtigt werden. So bestechend SN klıngt,
die bisherige schuldrechtliche Forderung in eine familienrechtliche UuINZU-

wandeln, SÖ wurde dadurch doch das ind auch wirtschaftlich schlechter
geste werden als bisher Bei ZENAUCT Untersuchung der rechtlichen Lage
ergeben sıch schwere edenken Die Zugrifismöglichkeiten den
unterhaltssäumigen Erzeuger werden Urc den amıliıenrechtlichen Unter-
haltsanspruch sehr eingeschränkt; eine rückwirkende Vollstreckung,
die ermögenslage des V aters sıch bessert, ist nıcht möglıch, uch die
Möglichkeit einer ndung ist ausgeschlossen. Der Vorschlag, der
nter normalerweise natural geleistet werden kann, bedeutet nıcht
eine Erleichterung, sondern eine Erschwerun der achlage. Die rage
eines gesetzlichen Erbrechtes bringt ebentalls Schwierigkeiten, nıicht
letzt weiıl auch der Erzeuger ein gesetzliıches TDrec gegenüber seinem
Kınd dadurch erhalten würde 11

Die rage des Mehrverkehrs wird lange unbefriedigend gelöst
werden können, als keine wissenschatitlıchen Möglichkeiten bestehen, die
aterschafit biologisch inwandfrei festzustellen. Mit dem Fortschreiten
der rfahrungen un ethnoden der Amtsvormundschaft und mi1t der Auf-
hebung der geradezu U1n Mehrverkehr anreizenden un! daher demoralı-

Eine eingehende Darlegung der Gründe eın Familıenband ich
1mM ersten Teıil der Denkschrift des Deutschen Carıtasverbandes, 5— 22
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sierend wirkenden bisherigen gesetzlichen RLagelung dieser Frage werden
die zweifelhafter Vaterscha eingeschränkt werden können. Immer-
hin wiıird hier der Tatsache nicht vorbeikommen, daß mıiıt
absoluter Sicherheit den Vater nicht teststellen kann, es se1 denn, daß dıie
Blutgruppeniorschung solche Fortschritte macht, daß S1e 1m positiven inn
angewandt werden kann Unter olchen gegebenen Verhältnissen wird
INan sıch mıiıt einer Lösung zuirieden geben müuüssen, die den Anre1iz U1n

Mehrverkehr sowohl e1im Man: als bei der BFrau aussc  1eßt und ebenso
vermeıdet, die uneneliıchen Kinder in zwel Klassen einzuteilen, solche miıt
einem V ater und solche ohne V ater, „Niemandskinder‘“‘.

Aus all dem Gesagten wırd die Schwierigkeit einer gesetzlichen Rege-
lung ersichtlich. Nur eine kompromißlose MHaltung der Bedeutung
dieser Lebensirage gerecht werden. Gerade weiıl uns das ınd

tun ist, mussen WIr tordern, daß das iınd seine Geborgenheit 1n der
Famiılie Hıldegard K1ipp bezeichnet die Enttäuschung als das
Grunderlebnis der Unehelichkei Diese Enttäuschung wird verstärkt, wenn

InNnan dem unehelichen 1n dort eın tamıiılienrechtliches Verhältnis VOI -

taäuscht, es fehlt, Was Familı:e bildet Eine Rechtskonstruktion annn
den fehlenden Wiıllen der Eilltern ZUTC Lebensgemeinschaift weder
och verschleiern. In dem VO eichsminiıster Dr ran herausgegebenen
„Nationalsozialistischen Handbuch für ec un!: Gesetzgebung‘‘
siıch folgende erireulıiche rundhaltung „Der Gedanke, die Familie
der Erhaltung und Förderung des olkstums dient, einer schartien
Irennung VO ehelicher un außerehelicher Verbindung Die sittlıche
Pflichtgemeinschait steht hoch ber der unsittlichen enußgemeinschaft.
Das uneheliche Kind entbehrt be1 ler materiellen Fürsorge der eellen,
der siıttlıchen Heimat, der Familie.““

Ganz klar hat siıch dieser rage eorg Usadel wiederholt auSSeSPTO-
chen. eine Ausfiführungen ZEUSECN VO  3 einem en sittlichen V erant-
wortungsgeiühl. ‚„„Die Ehe ist die Keimzelle des Volkes Dieser atz VeEI -

liert keineswegs seine Gültigkeit, mag och äufig ausgesprochen un!
bisher wenig beachtet werden.... Die Erziehung der Kiınder in den
ersten Lebensjahren S1e ist 1e1 wichtiger, als allgemeın an g CN OMm
wird ist 1Ur innerhal der Famılıie möglich Wenn die Ehe demnach
ein grundlegender Wert ist, Aaus dem die völkısche Kultur wachsen VeEeT-

mag, dann mu die sıttliche Haltung VO  - Mannn un Frau VOT, inner- Uun!
auDer. der Ehe unangreifbar gefestigt dastehen. Das voreheliche, das
eheliche und das außereheliche en dürten nıcht jedes für sich verschie-
ene Werte besıtzen, die etwa auch och für Männer und Frauen VeTlI-

schieden ausgeprägt werden, sondern alle reıi mussen 1m j1enste e1in un
derselben großen Auigabe stehen. Wer diese Haltung nıcht fordert, der
kann nıiıcht gleichzeitig verlangen, daß das deutsche olk rassısch besser
wird. Es ist grundsätzlic falsch, wenn behauptet wird, das außerehe-
1C ind se1 1m in  1C auf die sin_kende Geburtenzifter unseresS Volkes

Zentralverband der DA  9 Hranz her Nachtf,, ünchen 1935, 9054.
Gg Usadel, Zucht und Ordnung Grundlagen einer nationalsozialıstischen

Ethik. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt.
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fordern, un jedes weıbliche Wesen hätte Kiınder Welt bringen,
gleich ob oder außer der Ehe, S5C1 nıcht vollwertiges 1e' der
olksgemeinschaft

Eines 15Tt jedenfalls klar, daß der gesetzlichen Regelung gerade dieser
Frage EiINe hohe volkserzieherische Bedeutung zukommt Die Kulturhöhe

Staates offenbart sıch SC1IiNeTr Gesetzgebung; denn die urchdringt
un! das en V olkes eiten ec. sollte der
vornehmste AÄusdruck sittliıcher Auifassungen sSCc1in

Die spanischen Katholiken amp
den Liberalismus

Von ubert Becher S

katholische Spanien hat den etzten Jahren der Welt zweımal
große Rätsel aufgegeben Die vollständıge, tast amp{ilose 1eder-

lage De1 der Revolution überraschte ebensosehr WI1C die ach kürzester
Zeit sich autenden Berichte, daß dıe Kırche erstarke, die Mehrheit
des Volkes Sozialısmus un nglauben sich zusammenfhinde ! Die

Nachricht riıet C1iNe enge VO  - vieliac selbstgerechten Außerungen
ETrVOr, dıie alle arın übereinstımmten, der angeblich mustergultige
spanısche Katholizismus doch sehr morsch Uun:! innerlıch e SEWESCH
SC Die OÖberfläche SC1NCSsS ens habe ZWar C111 VO  e Eın-
riıchtungen gezeigt ber keine habe echtes eben gehabt Und auch
dıesen Blättern schrieben WITLr VO den „Ursachen des jahen Um-
schwungs Mrr  erweiıle hat ohl uch anderswo erfahren bluü-
en:! katholische Organisationen sıch nıcht hne gEDECN jeden
äußern Ansturm en können.

Man weıß, daß &> nıcht die Aufgabe des übernatürliıchen auDens ist,
eın Reich Sschaften, das nac der AÄArt der Reıiche dieser Welt rufen
WaTe Urc große iırdısche Einrichtungen INATUC machen Man 1St
fast genelgt den Grundsatz aufzustellen, daß dıe Ta des Katholi-
Z1STI11U85 oft dem MaßDße nachlasse, als S16 sıch der ege auch weltlicher
Kultur zuwende Und dieser Erkenntnis urteilen WITr wesentlıch miılder
ber die Tatsache daß fast alle außern Leistungen der spanıschen atho-
iıschen Kırche die sich der monarchischen Organısation des Staates
heimiısch tüuhlte und durch S1e YA schiıen, ber acC
brachen der wen1gstens hıs auf dıe Grundtesten erschüttert wurden

1C minder aber 15 eine Tatsache, WENISC Jahre I  9
1e katholischen Kräfte Religiösen un: auch aut den VO:  e} der elıgzıon
beeinflußten Gebieten erstarkt ZC1ISEN, manche wieder VO) ‚‚ka-
tholıischen Spanien sprechen

Diesen Aufstieg verdankt die Kırche eiNer SaNzechn el VO!] Bestre-
bungen un:! innern Erneuerungsarbeıiten, die schon ange begonnen worden
aICcCH, ohne and der Sar 398 Ausland die verdiente Aufmerksamkeı

Die augenblicklichen Ereignisse scheinen wieder das Gegenteil ZUu beweisen


